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Potsdam, 19. Januar 2011 

 
 
Erlass Nr.  2 / 2011    im Ausländerrecht 

 

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 (Dublin-VO) im Verhältnis zu 

Griechenland 

 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat mit anliegendem Schrei-
ben vom 18. Januar 2011 an die Innenministerien der Länder mitgeteilt, dass es 
nunmehr in allen Fällen, in denen eine Überstellung von Drittstaatsangehörigen 
nach Griechenland in Betracht kommt, ab sofort von seinem Selbsteintrittsrecht 
Gebrauch macht und die Asylverfahren für die Betroffenen durchführt. Rücküber-
stellungen nach Griechenland kommen folglich ab sofort nicht mehr in Betracht. 
Ich bitte dies ebenso zu beachten wie die Befristung der Maßnahme bis zum 12. 
Januar 2012.  
 
Da es nach Auskunft der ZABH derzeit keine entsprechenden Haftfälle in Bran-
denburg gibt, ist insoweit aktuell nichts zu veranlassen. Ggf. gestellte Haftanträge 
sind unverzüglich zurückzunehmen. 
 
Im Auftrag 
 
 
Keinath 
 
Anlage  
Schreiben des BAMF vom 18.01.2011 
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Dieses Dokument wurde am 19.01.2011 durch Herrn Andreas Keinath im elektronischen Aktenhal-

tungs- und Vorgangsbearbeitungssystem  EL.DOK BB des Ministeriums des Innern des Landes 

Brandenburg schlussgezeichnet. 


